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Die Einführung der Abgeltungs-
steuer zum 1. Januar 2009 hat
die Verrechnung von Verlusten
aus Wertpapierverkäufen stark
eingeschränkt. Wie Sie dennoch
Ihre Verluste aus Wertpapierge-
schäften unterbringen, lesen Sie
hier.
Vor Einführung der Abgeltungssteuer
(vor dem 31.12.2008) konnten Ver-
luste aus der Veräußerung von Wert-
papieren und Beteiligungen von unter
einem Prozent innerhalb der einjähri-
gen Spekulationsfrist nur mit positi-
ven Einkünften aus der Veräußerung
derselben sowie mit Spekulationsge-
winnen aus der Veräußerung von Im-
mobilien verrechnet werden. Der Ver-
lustvortrag war dabei unbegrenzt
möglich, der Verlustrücktrag auf das
Vorjahr begrenzt.
Einkünfte aus Kapitalvermögen wa-
ren bislang untereinander ausgleich-
bar, beispielsweise negative Zwi-
schengewinne mit laufenden Zinsein-
künften. Außerdem war eine
Saldierung von Verlusten aus

Kapitalvermögen mit positiven Ein-
künften aus anderen Einkunftsarten
im Rahmen der Einkommensteuer-
veranlagung möglich.

Grundsätzliches Verlustverrech-
nungsverbot
Ab dem Jahr 2009 gilt der Grundsatz,
daß negative Einkünfte aus Kapital-
vermögen nicht mit positiven Ein-
künften aus anderen Einkunftsarten
verrechnet werden können. Ein Ver-
lustrücktrag in den vorangegangenen
Veranlagungszeitraum ist ebenfalls
nicht möglich.
Zentrales Element der Neuregelungen
ist die Bildung von drei Verlustver-
rechnungstöpfen.

1. Verlustverrechnungstopf 
für laufende Einkünfte 
Der Verlustverrechnungstopf für lau-
fende Einkünfte ist für Einkünfte aus
Kapitalvermögen wie Zinsen, Divi-
denden, Stückzinsen und Zwi-
schengewinne sowie Einkünfte aus
der Veräußerung von Wertpapieren -

mit Ausnahme von Aktien - zu bilden.
Ergibt sich zum Jahresende ein Ver-
lust, kann dieser auf das nächste Jahr
vorgetragen werden und dort mit po-
sitiven Kapitalerträgen verrechnet
werden. Ein solcher Verlustverre-
chungstopf ist pro Jahr von dem zu-
ständigen Kreditinstitut für jeden An-
leger separat zu führen.
Anleger haben aber auch die Mög-
lichkeit,beim zuständigen Kreditinsti-
tut eine Bescheinigung über den ent-
sprechenden Verlust zum Jahresende
zu beantragen und diesen Verlust
dann im Rahmen der Einkommen-
steuerveranlagung mit positiven
Zinserträgen bei anderen Kreditinsti-
tuten verrechnen zu lassen. Dieser
unwiderrufliche Antrag auf Erteilung
der Bescheinigung muss bis zum 
15. Dezember des jeweiligen Jahres
beim zuständigen Kreditinstitut ge-
stellt werden.
Beispiel: Ein Anleger realisiert bei ei-
nem Investmentfonds negative Zwi-
schengewinne in Höhe von 900 Eu-
ro. Im gleichen Jahr erhält er Zinsen

auf seinem Festgeldkonto in Höhe von
1.000 Euro. Durch die mögliche Ver-
lustverrechung (gegebenenfalls auf
Antrag) wird nur die Differenz von 100
Euro der Abgeltungsteuer unterlie-
gen.

2. Verlustverrechnungstopf 
aus Aktiengeschäfte bei Kauf
nach dem 31. Dezember 2008
Ein zweiter Verlustverrechungstopf
muss für die Kapitalerträge aus der
Veräußerung von Aktien geführt wer-
den. Verluste aus privaten Invest-
ments, die nach dem 31. Dezember
2008 erworben werden, sind isoliert
zu betrachten. Diese Verluste können
nur mit Gewinnen aus Aktienverkäu-
fen  verrechnet werden, jedoch nicht
mit anderen Kapitaleinkünften. Die
Kreditinstitute sind verpflichtet, für
jeden Steuerpflichtigen einen eigen-
ständigen Verlustverrechnungstopf
für Aktiengeschäfte zu führen.
Hätte derselbe Anleger anstelle der
negativen Zwischengewinne aus dem
Investmentfonds einen Verlust aus
der Veräußerung von Aktien in Höhe
von 1.000 Euro realisiert, wäre die-
ser Verlust nicht verrechenbar mit den
positiven Zinseinkünften.

3. Verlustverrechnungstopf 
für Einkünfte aus privaten Ver-
äußerungsgeschäften
Nach dem Wegfall der einjährigen
Spekulationsfrist für Einkünfte aus
der Veräußerung von Wertpapieren
und Beteiligungen von weniger als
einem Prozent fallen diese nun nicht
mehr in den Anwendungsbereich des
§ 23 EStG, sondern zählen, wie be-
reits erwähnt, zu den Einkünften aus
Kapitalvermögen.
Für Verluste aus Aktienverkäufen wird
es jedoch einen separaten Verlustver-

rechungstopf geben, da diese nur mit
Gewinnen aus Aktienverkäufen verre-
chenbar sind. Andere Veräußerungs-
verluste (beispielsweise aus Zertifi-
katen) können dagegen mit Zins- und
Dividendenerträgen verrechnet wer-
den.

Verrechnung von „Altverlusten“
Viele Anleger haben noch Verlustvor-
träge aus Spekulationsgeschäften
aus 2008 und früher. Diese Verluste,
die meist während des Börsen-
crashs 2000/2001 entstanden sind,
als viele Anleger ihre Aktien nur mit
Verlust verkaufen konnten, können
noch bis zum Jahre 2013 mit positi-
ven Einkünften aus der Veräußerung
von Aktien oder Fondsbeteiligungen
verrechnet werden. Ein darüber hin-
aus gehender Verlustausgleich mit
Zins- und Dividendeneinkünften
oder mit anderen Einkunftsarten ist
nicht möglich.
Beispiel: Bei einem Anleger wird zum
31. Dezember 2008 noch ein Verlust
in Höhe von 25.000 Euro festge-

stellt. Im Jahre 2009 erzielt der An-
leger Einkünfte aus Kapitalvermögen
in Höhe von 12.000 Euro aus der
Veräußerung von Aktien. Diese
12.000 Euro können bei der Ein-
kommensteuerfestsetzung für 2009
mit den Altverlusten verrechnet wer-
den. Zum 31. Dezember 2009 be-
trägt der Verlustvortrag noch 13.000
Euro.
Voraussetzung für die Verlustverrech-
nung ab 2009 ist, dass die „Alt-
verluste“ im Jahr ihrer Entstehung in
der Einkommensteuererklärung ange-
geben wurden und vom Finanzamt in
einem Verlustfeststellungsbescheid
berücksichtigt wurden. Die Verrech-
nung von „Altverlusten“ hat dabei Vor-
rang vor der Verrechnung mit „Neu-
verlusten“.
Nach 2013 können weiter bestehende
Altverluste nur noch mit Gewinnen aus
der Veräußerung von privaten Immobi-
lien innerhalb der Zehnjahresfrist so-
wie aus der Veräußerung von sonsti-
gen Wirtschaftsgütern innerhalb der
Jahresfrist verrechnet werden.

Optionale Veranlagung
Neben der Besteuerung der Einkünf-
te aus Kapitalerträgen mit Abgeltung-
steuer kann sich der Steuerpflichtige
für die optionale Veranlagung nach
dem allgemeinen Steuertarif ent-
schieden.
Somit können positive Einkünfte aus
Kapitalvermögen mit Verlusten aus
anderen Einkunftsarten verrechnet
werden. Bei der optionalen Veranla-
gung findet auch auf Einkünfte aus
Kapitalvermögen der aktuelle per-
sönliche Einkommensteuersatz An-
wendung.
Hinsichtlich der Verlustverrechung
kann eine Veranlagung zum persön-
lichen Einkommensteuersatz emp-
fehlenswert sein, wenn die Verluste
in den folgenden Jahren mit großer
Wahrscheinlichkeit nicht ausgegli-
chen werden können, oder wenn die
unbeschränkte Steuerpflicht in
Deutschland beendet werden soll.
Dies hängt jedoch stark vom Einzel-
fall ab und sollte stets gesondert ge-
prüft werden.
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